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von Rechtsanwalt Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

Seit Anfang des Jahres ist die Kennzeichnung des
Ursprungslands bei Obst und Gemüse Pflicht!

Eine am 01. Januar 2008 in Kraft getretene Verordnung (EG / Nr. 1182/2007) des Rates der Europäischen
Union bestimmt, dass Obst und Gemüse nur noch in Verkehr gebracht werden darf, wenn (unter
anderem) auch das Ursprungsland mit angegeben ist.

Die Mitgliedsstaaten der EU sind angehalten, die Umsetzung der Kennzeichnungspflicht zu
kontrollieren, wobei die Kontrollen schwerpunktmäßig auf der Stufe vor dem Abtransport aus den
Anbaugebieten bei der Verpackung oder der Verladung der Ware erfolgen. Bei Erzeugnissen aus
Drittländern werden die Kontrollen vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
durchgeführt.
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